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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Alexan-
dra Hiersemann, Franz Schindler, Georg Rosen-
thal, Doris Rauscher, Dr. Paul Wengert, Horst Ar-
nold, Florian Ritter, Inge Aures, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Diana Stachowitz, Dr. Christoph Raben-
stein, Johanna Werner-Muggendorfer, Ilona Deck-
werth, Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, 
Harry Scheuenstuhl, Volkmar Halbleib, Natascha 
Kohnen, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Kathi 
Petersen und Fraktion (SPD) 

Abschiebungen nach Afghanistan 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, eine dreimona-
tige Aussetzung von Abschiebungen nach Afghanis-
tan gemäß § 60a Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) anzuordnen, um vor der Durchführung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen sicherstellen zu 
können, dass die Sicherheitslage den aufenthaltsbe-
endenden Maßnahmen nicht entgegensteht, hilfswei-
se die Ausländerbehörden in Bayern anzuweisen, 
dass Ausländer nach Afghanistan nur mit vorheriger 
Zustimmung des Staatsministeriums des Innern, für 
Bau und Verkehr abgeschoben werden, und die Zu-
stimmung zur Abschiebung nur zu erteilen, wenn sich 
die betroffenen Ausländer strafbar gemacht haben. 

 

 

Begründung: 

Der UNHCR hat festgestellt, dass sich die Sicher-
heitslage seit Verfassen der UNHCR-Richtlinie zur 
Feststellung des internationalen Schutzbedarfes af-
ghanischer Asylsuchender (19. April 2016) insgesamt 
nochmals deutlich verschlechtert habe. Bewaffnete 
Konflikte hätten sich im Jahr 2016 weiter ausgebreitet. 
Laut UNAMA-Bericht wurden in der ersten Jahreshälf-
te 2016 1.601 zivile Tote und 3.565 verletzte Zivilper-
sonen dokumentiert. Dies stelle einen Anstieg um 
weitere vier Prozent gegenüber der absoluten Zahl 

von Opfern im Verhältnis zum Vergleichsvorjahres-
zeitraum dar. 

Laut UNHCR stieg die Zahl der durch bewaffnete 
Konflikte innerhalb Afghanistans neu Vertriebenen bis 
Dezember 2016 auf mehr als 530.000 im Vergleich zu 
450.000 Personen in 2015. 

Unter Bezugnahme auf die Auslegung des Begriffs 
des innerstaatlichen bewaffneten Konflikts durch den 
Europäischen Gerichtshof in der Entscheidung „Dia-
kité“ hält der UNHCR das gesamte Staatsgebiet Af-
ghanistan von einem innerstaatlichen bewaffneten 
Konflikt im Sinne des Art. 15c der EU-Qualifikations-
richtlinie für betroffen. Infolge dieser Einschätzung 
und konsequenter Umsetzung der EU-Qualifikations-
richtlinie wäre den Betroffenen im Asylverfahren sub-
sidiärer Schutz nach § 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 des Asylge-
setzes (AsylG) zu gewähren. Eine Rückführung in 
Sicherheit und Würde dürfte somit kaum möglich sein. 
In diesem Sinne sieht der UNHCR bei negativen Asy-
lentscheidungen Anlass zur erneuten Ermittlung des 
Schutzbedarfes auf Grundlage der veränderten Fak-
tenlage. 

Vor diesem Hintergrund hat der Minister für Inneres 
und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-
Holstein eine dreimonatige Aussetzung von Abschie-
bungen nach Afghanistan gemäß § 60a Abs. 1 Auf-
enthG angeordnet, um vor der Durchführung aufent-
haltsbeendender Maßnahmen sicherstellen zu kön-
nen, dass die Sicherheitslage dem nicht entgegen-
steht. Ausgenommen von dieser Anordnung sind Per-
sonen, bei denen eine vollziehbare Abschiebungsan-
ordnung nach § 58a AufenthG erlassen worden ist, 
Ausweisungsgründe nach § 54 Abs. 1 oder Abs. 2 
Nr. 1 bis 5 und 7 AufenthG vorliegen oder die wegen 
einer im Bundesgebiet begangenen Straftat verurteilt 
worden sind, wobei Geldstrafen von bis zu 50 Ta-
gessätzen außer Betracht bleiben. 

Die Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz sind der-
zeit angewiesen, Abschiebungen nach Afghanistan 
nur mit Zustimmung des Ministeriums für Familien, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
vorzunehmen. Diese Zustimmung wird nur dann er-
teilt, wenn sich die Betroffenen strafbar gemacht ha-
ben. 

 



namentlichen Abstimmung. Die Urnen stehen bereit. 
Es stehen fünf Minuten zur Verfügung. 

– Noch eine Minute!

(Namentliche Abstimmung von 15.35 bis 
15.40 Uhr)

Die Abstimmung ist beendet. Wir zählen außerhalb 
des Plenarsaals aus. Darf ich noch einen Moment um 
Aufmerksamkeit bitten? Setzen Sie sich bitte wieder 
hin. Wir sind noch nicht ganz fertig. Bitte nehmen Sie 
wieder Platz. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/15328 mit 17/15335 sowie 17/15349 mit 
17/15355 werden in die zuständigen federführenden 
Ausschüsse verwiesen. 

Nun gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Bause, Hartmann, Mistol und anderer und Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Innen- vor 
Außenentwicklung – Keine Aufweichung im Baupla-
nungsrecht", Drucksache 17/15324, bekannt: Mit Ja 
haben 54 gestimmt, mit Nein 101. Stimmenthaltungen 

gab es keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag ab-
gelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Ich unterbreche jetzt kurz die Sitzung, bis das Ergeb-
nis der namentlichen Abstimmung vorliegt.

(Unterbrechung von 15.41 bis 15.42 Uhr)

Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Ich gebe das Er-
gebnis der namentlichen Abstimmung zum Dringlich-
keitsantrag der Abgeordneten Rinderspacher, Lotte, 
Arnold und anderer und Fraktion (SPD) betreffend 
"Soziales Mietrecht endlich umsetzen!", Drucksa-
che 17/15326, bekannt: Mit Ja haben 51 gestimmt, 
mit Nein haben 97 gestimmt; eine Stimmenthaltung. 
Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Wir sind am Ende der Sitzung angelangt. Ich schließe 
die Sitzung und wünsche noch einen guten Heimweg.

(Schluss: 15.43 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Alexandra Hiersemann, Franz Schindler u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/15349 

Abschiebungen nach Afghanistan 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Alexandra Hiersemann 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Verfas-
sung, Recht und Parlamentsfragen federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag mitbe-
raten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 68. Sitzung am 23. Februar 2017 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 55. Sitzung am 7. März 2017 mitberaten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Alexandra Hiersemann, Franz Schindler, Georg Rosenthal, Doris 
Rauscher, Dr. Paul Wengert, Horst Arnold, Florian Ritter, Inge 
Aures, Hans-Ulrich Pfaffmann, Diana Stachowitz, Dr. Christoph 
Rabenstein, Johanna Werner-Muggendorfer, Ilona Deckwerth, 
Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Harry Scheuenstuhl, 
Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Dr. Simone Strohmayr, Mar-
git Wild, Kathi Petersen und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/15349, 17/16054 

Abschiebungen nach Afghanistan 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Subsidiarität-

sangelegenheiten, Bundesratsdrucksachen 186/17 und 187/17 betreffend die gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt bzw. deren Neufassung, beraten 

und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiaritäts-

bedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 

Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die Drucksachen 17/16087 und 

17/16088 sowie die Beschlussempfehlungen auf den Drucksachen 17/16128 und 

17/16129. Die Beratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die 

Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der 

aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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